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Sag zum Abschied …

Mit dem Zeitpunkt des Erscheinens 
dieser Ausgabe der Richterzeitung 
stehen wir kurz vor der Neuwahl des 
Vorstandes und des Präsidiums. Nach 
drei aufeinanderfolgenden Perioden endet 
damit für mich die Zeit als Präsident der 
Vereinigung der österreichischen Richterin-
nen und Richter. Es war der 8.11.2007, als 
ich in der Hauptversammlung in Salzburg 
zum Präsidenten gewählt wurde. Gleich-
zeitig mit der Wahl haben wir damals die 
Welser Erklärung verabschiedet.

Die Ethikerklärung ist mittlerweile fester 
Bestandteil in der Ausbildung des richterli-
chen Nachwuchses und diente auch mehre-
ren Nachbarstaaten als gutes Beispiel und 
als Grundlage für ähnliche Werke.

Wir haben damit wohl etwas sehr Bedeu-
tendes ins Leben gerufen, das auch einer 
ständigen Auseinandersetzung und Wei-
terentwicklung bedarf. Mit der Schaf-
fung eines Ethikrates könnte ein weiterer 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung 
gesetzt werden, um sowohl im Innenver-
hältnis gegenüber den Kolleginnen und 
Kollegen, aber vor allem auch gegenüber 
der Bevölkerung die Wichtigkeit ethischer 
Grundsätze und das Bewusstsein über die 
Wirkung richterlichen Handelns, aber auch 
den Stellenwert der Welser Erklärung zu 
betonen.

Die letzten 10 Jahre haben aber auch in 
vielen anderen Bereichen sowohl für die 
Richterschaft als auch für den Rechtsstaat 
zahlreiche grundlegende Veränderungen 
gebracht. Ich denke da an die Verankerung 
der Staatsanwälte als Teil der Gerichtsbar-
keit in der Bundesverfassung und die damit 
notwendig gewordenen Anpassungen im 
nunmehr gemeinsamen Dienstrecht, die 
bei weitem noch nicht abgeschlossen sind. 

Die Schaffung der Verwaltungsgerichte, 
die vor allem begründet durch die zahlrei-
chen verschiedenen Dienstrechte in Bund 
und Ländern, aber auch durch die abwei-
chenden Ernennungsvoraussetzungen die 
Justiz und unsere Berufsgruppe insbeson-
dere bei der Erreichung des von der Politik 
klar definierten Zieles eines gemeinsamen 
Richterbildes vor große Herausforderun-
gen stellt. Neben einer beidseitigen Durch-
lässigkeit sollte auch eine – zumindest in 
Teilbereichen – gemeinsame Aus- und 
Fortbildung angestrebt werden. Einen 
ersten Schritt in die gemeinsame Zukunft 
haben wir auf der Ebene der Standes-
vertretung bereits vollzogen, indem wir 
unseren Vorstand um einen Sitz für einen 
Vertreter/eine Vertreterin aus der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit erweitert und eine 
Sektion Verwaltungsgerichtsbarkeit ins 
Leben gerufen haben.

Dass die Zusammenarbeit funktioniert 
und wir unsere Interessen gemeinsam 
noch stärker vertreten können, zeigte sich 
ja bereits, als im Rahmen der Bundes-
besoldungsreform 2015 das System des 
Vorrückungsstichtages durch jenes des 
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Besoldungsdienstalters ersetzt wurde, 
wo es durch gemeinsamen Einsatz nach 
schwierigen Verhandlungen gelungen ist, 
die ursprünglichen besoldungsrechtlichen 
Nachteile wieder zu beseitigen.

Ein sehr wichtiger Erfolg wurde wohl mit 
der Verankerung der Mitwirkungsrechte 
der Vereinigung der österreichischen Rich-
terinnen und Richter in § 73a GOG erzielt. 
Gerade im Hinblick auf die bevorstehende 
Bildung einer neuen Bundesregierung und 
die wahrscheinlich auch in der Justiz zu 
erwartenden Änderungen ist es umso wich-
tiger, die Mitspracherechte der richterlichen 
Standesvertretung auch gesetzlich festge-
schrieben zu wissen.

Allein diese wenigen aufgezählten Beispiele 
zeigen, wie wichtig eine starke Standesver-
tretung ist.

Nur durch gemeinsames, geschlossenes 
Auftreten immer verbunden mit dem rich-
tigen Augenmaß wird es auch in Zukunft 
möglich sein, die Interessen unseres 
Berufsstandes entsprechend zu vertreten 
und dabei auch immer die Anliegen der 

rechtssuchenden Bevölkerung und das 
Funktionieren des Rechtsstaates vor Augen 
zu haben.

Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, 
all meinen Wegbegleiterinnen und Wegbe-
gleitern im Präsidium, Manfred Herrnhofer, 
Charlotte Schillhammer, Gernot Kanduth, 
Sabine Matejka und vor allem Gerhard 
Reissner, mit dem ich 16 Jahre gemeinsam 
im Präsidium tätig sein durfte, aber auch 
den Verantwortlichen unserer befreunde-
ten Standesvertretungen, Christian Haider, 
Martin Ulrich, Klaus Schröder, Franz Plöchl, 
Gerhard Jarosch und natürlich Ute Beneke 
in unserem Sekretariat danke zu sagen für 
die hervorragende Zusammenarbeit, aber 
auch für die stets angenehme freundschaft-
liche Begegnung.

Mein Dank richtet sich auch an die verant-
wortlichen Gesprächs- und Verhandlungs-
partner im BMJ und die Präsidentin und 
die Präsidenten der Oberlandesgerichte 
für das so oft zum Ausdruck gebrachte 
Verständnis und die Unterstützung unse-
rer Anliegen, aber auch für die kollegiale 
Begegnung.

Dem neugewählten Präsidium und dem 
Vorstand wünsche ich für die verantwor-
tungsvolle Aufgabe, die sie im Interesse 
unseres Berufsstandes auf sich nehmen, 
viel Erfolg und immer das notwendige 
Maß an Freude an der Aufgabe, so wie ich 
sie in den letzten Jahren immer verspürt 
habe.

Mit den besten Wünschen und herzlichem 
Dank für das mir entgegengebrachte Ver-
trauen sage ich

… leise servus!

Werner Zinkl
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